
Sicherheitsanweisungen für Passagiere vom 26.06.2002 
 

Vom Winde sich tragen lassen, sich über den Alltag erheben, 
über der Schöpfung schweben, nicht wissen wohin der Wind uns führt, 

geborgen im Weidenkorb wie zu Zeiten Montgolfiers. 
 
Ballonfahren, ein sportliches Ereignis. 
Ein von Ihnen, vielleicht lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung. 
Freuen Sie sich schon jetzt darauf. Damit es für Sie ein schönes Erlebnis wird, 
lesen Sie sich bitte vor der Fahrt unsere umseitig abgedruckten Beförderungsbedingungen 
genau durch und beachten Sie bitte unsere Hinweise. 
 
Tragen Sie bequeme Kleidung (Hosen etc.), flaches und festes Schuhwerk. 
Es ist nicht kälter im Ballon, als wenn Sie spazieren gehen würden. 
 
Befolgen Sie immer die Anweisungen des Piloten und seiner Helfer. Fassen Sie die 
Ballonausrüstung nur auf ausdrückliche Anordnung an. Bitte legen Sie mitgeführte 
Gegenstände nicht auf dem Fahrzeug, Anhänger oder am Aufrüstplatz ab (Kamera, 
Taschen, Jacken, Stöcke oder ähnliches). Für derart verlorene Gegenstände übernehmen 
wir keine Haftung. 
 
Ein wichtiges Wort an unsere Raucher. 
Im Umkreis von 15m um den Transportwagen, den Anhänger und den Korb sowie der 
Hülle und der Ausrüstung des Ballons kein offenes Feuer und bitte nicht rauchen. 
Auch während der Fahrt besteht dieses absolute Verbot. Werfen Sie keine Gegenstände 
über Bord.   
 
Halten Sie sich bei der Landung unbedingt an den Haltegriffen an der Korbinnenseite fest 
und verstauen Sie Ihre losen Teile (Kameras, Ferngläser etc.) in den dafür vorgesehenen  
Taschen. Sollten Sie unsicher sein, so fragen Sie den Piloten. Bei der Landung nicht auf 
den Korbboden setzen und den Ballonkorb nur auf Anweisung des Piloten verlassen, auf  
keinen Fall früher oder auf eigene Initiative. Kinder und schwächere Personen sollten bei 
der Landung hinten stehen und eventuell mit festgehalten werden.  
Sollte es Ihnen vor oder während der Fahrt unwohl werden, so teilen Sie dies unverzüglich 
ihrem Piloten mit. Er kann die entsprechenden Maßnahmen einleiten. 
 
Weisen sie bitte Ihre Begleiter darauf hin, daß Sie bei der Verfolgung hinter dem 
Begleitfahrzeug bleiben sollen und das Sie bei der Landung nicht mit dem Fahrzeug auf das 
Landegelände fahren, sondern entsprechend der Straßenverkehrsordnung am Straßenrand 
parken!!! 
 
Zum Abschluß erwartet Sie die zünftige Erhebung in den Adelstand der Ballonfahrer mit Ihrer 
persönlichen Taufurkunde. Freuen Sie sich schon jetzt auf eine schöne ruhige Ballonfahrt und 
auf ein besonderes Erlebnis. 
 
Glück ab und Gut Land  
Ihre Balloncrew 
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